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1. Zinsvereinbarung in Prämiensparverträgen
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem Musterfest-
stellungsverfahren mit der Wirksamkeit von Zinsände-
rungsklauseln in Prämiensparverträgen zu entscheiden. Im 
entschiedenen Fall schloss eine Sparkasse seit dem Jahr 
1994 mit Verbrauchern sog. Prämiensparverträge ab, die 
eine variable Verzinsung der Spareinlage und ab dem drit-
ten Sparjahr eine der Höhe nach –  bis zu 50 % der jähr-
lichen Spareinlage ab dem 15. Sparjahr – gestaffelte ver-
zinsliche Prämie vorsahen. In den Vertragsformularen heißt 
es u. a.: „Die Spareinlage wird variabel, zzt. mit .. % p.a. ver-
zinst.“ In den „Bedingungen für den Sparverkehr“ heißt es 
weiter: „Soweit nichts anderes vereinbart ist, vergütet die 

Sparkasse dem Kunden den von ihr jeweils durch Aushang 
im Kassenraum bekannt gegebenen Zinssatz. Für beste-
hende Spareinlagen tritt eine Änderung des Zinssatzes, un-
abhängig von einer Kündigungsfrist, mit der Änderung des 
Aushangs in Kraft, sofern nichts anderes vereinbart ist.“

Die BGH-Richter entschieden dazu, dass die Klausel in Be-
zug auf die Ausgestaltung der Variabilität der Verzinsung 
von Spareinlagen unwirksam ist. Sie weisen nicht das er-
forderliche Mindestmaß an Kalkulierbarkeit möglicher 
Zinsänderungen auf. Die Zinsanpassungen sind monatlich 
und unter Beibehaltung des anfänglichen relativen Ab-
stands des Vertragszinssatzes zum Referenzzinssatz (Ver-
hältnismethode) vorzunehmen.
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Ferner stellte der BGH klar, dass die Ansprüche auf weite-
re Zinsbeträge aus den Sparverträgen frühestens ab dem 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung fällig werden. Die Ver-
jährung beginnt also erst ab diesem Zeitpunkt.

Bezüglich des Referenzzinssatzes hat der BGH die Sache 
an das Oberlandesgericht Dresden zurückverwiesen. Dieses 
muss nun einen geeigneten Referenzzinssatz festsetzen.

2. Fehlverhalten eines Gesellschafter- 
Geschäftsführers

 
Ein Fehlverhalten als Gesellschafter-Geschäftsführer kann 
auch die Einziehung des Geschäftsanteils rechtfertigen. 
Dies gilt aber nur dann, wenn aufgrund der Pflichtverlet-
zung als Geschäftsführer auch ein Verbleiben desselben 
als Gesellschafter den übrigen Gesellschaftern unzumutbar 
wird, etwa weil durch das Fehlverhalten das Vertrauens-
verhältnis der Gesellschafter so nachhaltig zerrüttet wird, 
dass eine gedeihliche Zusammenarbeit auch auf dieser 
Ebene ausgeschlossen erscheint, oder weil Treuepflichten 
schwerwiegend verletzt wurden.

Das Oberlandesgericht München (OLG) hatte in einem Fall 
zu entscheiden, in dem ein Geschäftsführer eine große 
Anzahl geheimhaltungsbedürftiger Firmendaten auf einen 
Laptop und ein weiteres Speichermedium heruntergeladen 
hatte. Daraufhin kündigte die Gesellschaft den Geschäfts-
führeranstellungsvertrag fristlos und rief ihn als Geschäfts-
führer ab.

Der Geschäftsführer verschaffte sich, nach Auffassung des 
OLG, Daten, auf die er ohnehin Zugriff hatte bzw. wesentli-
che Daten aus seiner Geschäftsführertätigkeit, die er auch 
ohne Download kannte. In der Gesamtschau reichte dies 
nicht, um (auch) die Einziehung der Geschäftsanteile zu 
begründen.

3. Herkunftsnachweis bei Bar-Einzahlungen  
über 10.000 €

 
Bei Bar-Einzahlungen von mehr als 10.000 € bei der Haus-
bank muss ein Nachweis über die Herkunft der Summe 
möglich sein. Bei einer anderen Bank als der Hausbank gilt 
die Regelung schon ab 2.500 €. Das gilt auch, wenn die Ein-
zahlung gestückelt vorgenommen und dabei der Betrag von 
10.000 € bzw. 2.500 € insgesamt überschritten wird. Dar-
unter fallen beispielsweise auch der Kauf von Edelmetallen 
wie Gold oder der Währungsumtausch. Bei regelmäßigen 
Einzahlungen geht die Bank nicht von einer gestückelten 
Einzahlung aus und verzichtet auf den Herkunftsnachweis. 
Allerdings wird technisch geprüft, ob sog. „Smurfing“ vor-
liegt. Dabei sollen Beträge, indem sie gestückelt eingezahlt 
werden, kleiner wirken als sie sind. Kann kein Herkunfts-

nachweis erbracht werden, muss die Bank das Geschäft 
unter Umständen ablehnen.

Zum Nachweis der Herkunft dienen laut der Finanzdienst-
leistungsaufsicht Bafin z. B.:
• aktueller Kontoauszug bzgl. eines Kontos des Kunden bei 

einer anderen Bank oder Sparkasse, aus dem die Baraus-
zahlung hervorgeht

• Quittungen von Barauszahlungen einer anderen Bank 
oder Sparkasse

• Sparbuch des Kunden, aus dem die Barauszahlung her-
vorgeht

• Verkaufs- und Rechnungsbelege (z. B. Belege zum Auto- 
oder Edelmetallverkauf)

• Quittungen über Sortengeschäfte
• letztwillige Verfügung, Testament, Erbschein oder ähnli-

che Erbnachweise
• Schenkungsverträge oder Schenkungsanzeigen

Geschäftskunden sind i. d. R. nicht zur Erbringung eines 
Herkunftsnachweises verpflichtet, da sie häufiger größere 
Geldbeträge in bar bei der Bank einzahlen. Ein Nachweis 
kann nur nötig werden, wenn die Bartransaktion wesentlich 
vom übrigen Einzahlungsverhalten abweicht.

4. Entzug eines Wochenmarktstandplatzes bei  
Nichtbeachtung der Öffnungszeiten

 
Aus der Festsetzung der Öffnungszeiten für einen Wochen-
markt ergibt sich die Verpflichtung der Markthändler, bei 
Öffnung des Marktes verkaufsbereit zu sein.

In einem Fall aus der Praxis war ein Markthändler bei Öff-
nung des Marktes um 8:00 Uhr wiederholt nicht verkaufs-
bereit. Daraufhin wurde ihm der Standplatz entzogen. Da-
gegen erhob der Markthändler Klage.

Die Richter des Oberverwaltungsgerichts Berlin kamen zu 
der Entscheidung, dass ihm der Standplatz entzogen wer-
den durfte. Sie führten aus, dass dem Händler wegen der 
wiederholten Nichtbeachtung von bzw. wegen des Hinweg-
setzens über Anordnungen und grundlegende Regeln/Ob-
liegenheiten bei der Teilnahme an einem Wochenmarkt ein 
vorsätzliches Handeln und mangelndes Problembewusst-
sein unterstellt werden konnte. Es war nicht zu erwarten, 
dass sich sein Verhalten in Zukunft nachhaltig ändert, so-
dass zu befürchten war, dass der Marktfrieden hierdurch 
weiter erheblich gestört wird.

5. Erschütterung des Beweiswerts einer Arbeits- 
unfähigkeitsbescheinigung

 
Kündigt ein Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis und wird 
er am Tag der Kündigung arbeitsunfähig krankgeschrieben, 
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kann dies den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung (AU-Bescheinigung) insbesondere dann erschüt-
tern, wenn die bescheinigte Arbeitsunfähigkeit (AU) pass-
genau die Dauer der Kündigungsfrist umfasst.

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 
8.9.2021 lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Eine 
Arbeitnehmerin kündigte am 8.2.2019 zum 22.2.2019 und 
legte ihrem Arbeitgeber eine auf den 8.2.2019 datierte AU-
Bescheinigung vor. Der Arbeitgeber verweigerte die Entgelt-
fortzahlung mit der Begründung, dass der Beweiswert der 
Bescheinigung erschüttert sei, weil diese genau die Rest-
laufzeit des Arbeitsverhältnisses nach der Eigenkündigung 
der Arbeitnehmerin abdecke. Diese hat demgegenüber gel-
tend gemacht, sie sei ordnungsgemäß krankgeschrieben 
gewesen und habe vor einem Burnout gestanden.

Eine AU-Bescheinigung ist das gesetzlich vorgesehene Be-
weismittel für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit. Des-
sen Beweiswert kann der Arbeitgeber erschüttern, wenn er 
tatsächliche Umstände darlegt und ggf. beweist, die Anlass 
zu ernsthaften Zweifeln an der AU geben. Gelingt das dem 
Arbeitgeber, muss der Arbeitnehmer substantiiert darlegen 
und beweisen, dass er arbeitsunfähig war. Die Koinzidenz 
zwischen der Kündigung vom 8.2. zum 22.2.2019 und der 
am 8.2. bis zum 22.2.2019 bescheinigten Arbeitsunfähig-
keit begründet einen ernsthaften Zweifel an der bescheinig-
ten AU.

6. Anforderungen an ein Mieterhöhungsverlangen
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann der Vermieter die 
Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem 
Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Mo-
naten unverändert geblieben ist. Das Erhöhungsverlangen 
ist dem Mieter in Textform zu erklären und zu begründen, 
wobei zur Begründung auf einen Mietspiegel Bezug ge-
nommen werden kann.

Der vom Vermieter zur Begründung seines Erhöhungsver-
langens herangezogene Mietspiegel muss jenem Schrei-
ben nicht beigefügt werden, wenn es sich um einen – etwa 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt – allgemein zugäng-
lichen Mietspiegel handelt. Dies ist auch dann zu bejahen, 
wenn der Mietspiegel gegen eine geringe Schutzgebühr 
(etwa 3 €) von privaten Vereinigungen an jedermann abge-
geben wird.

Auch die sich aus dem Mietspiegel ergebende Mietpreis-
spanne muss der Vermieter zur Erfüllung der formellen Vor-
aussetzungen nicht in jedem Fall angeben. Als entbehrlich 
hat der Bundesgerichtshof diese Angabe ausdrücklich an-
gesehen, wenn der Vermieter, der sein Erhöhungsverlangen 
auf einen Mietspiegel stützt, der in Form von Tabellenfel-

dern für Wohnungen einer bestimmten Kategorie jeweils 
eine bestimmte Mietpreisspanne ausweist, das seiner Auf-
fassung nach einschlägige Mietspiegelfeld mitteilt. Denn 
in diesem Fall kann der Mieter die maßgebliche Mietpreis-
spanne dem betreffenden Mietspiegel ohne Weiteres ent-
nehmen.

7. Vereinbarung einer Platz-/Reservierungsgebühr  
für die Zeit vor dem Einzug in das Pflegeheim

 
Die Vereinbarung einer Platz-/Reservierungsgebühr für die 
Zeit vor dem tatsächlichen Einzug des Pflegebedürftigen in 
das Pflegeheim ist unzulässig. Der Bundesgerichtshof hat 
in seinem Urteil v. 15.7.2021 entschieden, dass dies auch 
für Privatversicherte gilt.

Es ist mit den Regelungen im Sozialgesetzbuch unverein-
bar, eine Platz- oder Reservierungsgebühr auf der Basis 
des vertraglichen Leistungsentgelts – ggf. vermindert um 
pauschalierte ersparte Aufwendungen – für die Zeit vor 
der Aufnahme des Pflegebedürftigen in das Pflegeheim bis 
zum tatsächlichen Einzugstermin vertraglich festzulegen.

8. Meldungen für kurzfristige Minijobs ab 2022
 
In den Anmeldungen für kurzfristig Beschäftigte (Perso-
nengruppe 110) muss der Arbeitgeber für Meldezeiträume 
nach dem 1.1.2022 angeben, wie die Aushilfe für die Dauer 
der Beschäftigung krankenversichert ist.

In einem neuen Feld „KENNZEICHEN KRANKENVERSICHE-
RUNG (KENNZKV)“ muss bei der Anmeldung mit Abgabe-
grund „10“ und auch bei gleichzeitiger An- und Abmeldung 
mit Abgabegrund „40“ Kennzeichen „1“ oder „2“ eingetra-
gen werden.

• Kennzeichen „1“: Beschäftigter ist gesetzlich krankenver-
sichert. Krankenversicherungsschutz bei einer gesetzli-
chen Krankenkasse in Deutschland (z. B. als Rentenbezie-
her oder Student), einer freiwilligen Krankenversicherung 
oder einer Familienversicherung.

• Kennzeichen „2“: Beschäftigter ist privat krankenversi-
chert oder anderweitig im Krankheitsfall abgesichert.

Bitte beachten Sie! Einen Nachweis über den Krankenversi-
cherungsschutz muss der Arbeitgeber in die Entgeltunter-
lagen des kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmers ab dem 
1.1.2022 aufnehmen.

9. Vereinbarung über die Kosten des Verfahrens  
bei einer Scheidung

 
Haben die Beteiligten in einer Scheidungs- oder Folgesache 
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eine Vereinbarung über die Kosten des Verfahrens getrof-
fen, so hat das Familiengericht diese Vereinbarung in seiner 
Kostenentscheidung im Regelfall zugrunde zu legen und 
darf hiervon nur abweichen, wenn schwerwiegende Gründe 
vorliegen, die es rechtfertigen, die Kosten gegen den Willen 
der Beteiligten auf andere Weise als vereinbart zu verteilen.

Die für eine Abweichung vom Regelfall maßgeblichen Grün-
de sind durch das Familiengericht in der Begründung der 
Kostenentscheidung darzulegen.

10. Erbschaft – Auskunftsanspruch beinhaltet  
keinen Anspruch auf Belegvorlage

 
Der Pflichtteilsberechtigte hat im Rahmen des Auskunfts-
anspruchs zu Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsan-
sprüchen grundsätzlich keinen Anspruch auf Vorlage von 
Belegen. Eine Pflicht zur Vorlegung von Belegen besteht 
ausnahmsweise dann, wenn ein Unternehmen zum Nach-
lass gehört und die Beurteilung seines Wertes ohne Kennt-
nis insbesondere der Bilanzen und ähnlicher Unterlagen 
dem Pflichtteilsberechtigten nicht möglich wäre.

Des Weiteren kann eine Vorlage von Belegen ausnahms-
weise auch dann gefordert werden, wenn der Wert einzelner 
Nachlassgegenstände ungewiss und die Vorlage einzelner 
Unterlagen erforderlich ist, damit der Pflichtteilsberechtigte 
den Wert der Gegenstände selbst abschätzen kann.

11. Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss  
zur Entgeltumwandlung

 
Ab dem 1.1.2022 gilt ein verpflichtender Arbeitgeberzu-
schuss für Entgeltumwandlungen, und zwar für beste-

hende Entgeltumwandlungsvereinbarungen im Rahmen 
der betrieblichen Altersvorsorge, die vor dem 1.1.2019 ab-
geschlossen wurden. Für Vereinbarungen, die nach dem 
1.1.2019 abgeschlossen wurden, ist der Zuschuss ab so-
fort zu gewähren. Mit dem Arbeitgeberzuschuss sollen An-
reize geschaffen werden, Betriebsrenten für Arbeitnehmer 
attraktiver zu gestalten.

Grundsätzlich haben alle rentenversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwand-
lung. Die Zuschusspflicht des Arbeitgebers wird fällig, 
wenn die Entgeltumwandlung im Rahmen einer Direktversi-
cherung, Pensionskasse oder eines Pensionsfonds erfolgt. 
Der Zuschuss gilt sowohl für steuerfreie als auch für pau-
schalbesteuerte Entgeltumwandlungen.

Der Arbeitgeber muss die Entgeltumwandlung seiner Ar-
beitnehmer mit 15 % des umgewandelten Entgelts be-
zuschussen, soweit durch die Entgeltumwandlung eine 
Sozialversicherungsersparnis realisiert wird. Wird durch 
die Entgeltumwandlung weniger als 15 % an Sozialversi-
cherungsbeiträgen eingespart, kann der Zuschuss auf die 
tatsächliche Ersparnis begrenzt werden (sog. Spitz-Ab-
rechnung).

Der Zuschuss kann auch unabhängig von der Höhe einer 
solchen Ersparnis pauschal mit 15 % gewährt werden, um 
etwa Mehraufwand für die Lohnbuchhaltung zu vermeiden. 
Sind anderslautende tarifvertragliche Regelungen getroffen 
worden, stehen diese hingegen der gesetzlichen Neurege-
lung voran, auch wenn sie nun einen Nachteil für den Ar-
beitnehmer bedeuten.

Bitte beachten Sie! Der Arbeitgeberzuschuss ist ab 1.1.2022 
für alle Unternehmen verpflichtend. Wird er nicht fristge-
recht oder vollständig gewährt, drohen Haftungsrisiken.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Basiszinssatz:
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich
für die Berechnung von Verzugszinsen

seit 1.7.2016 = - 0,88 % 1.1.2015 – 30.06.2016 = - 0,83 % 1.7.2014 – 31.12.2014 = - 0,73 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz 
(§ 288 BGB seit 01.01.2002)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte
(abgeschlossen bis 28.07.2014) 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 9 %-Punkte
(abgeschlossen ab 29.07.2014) zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex:
(2015 = 100)

2021: September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; 
  März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9; September = 105,8;  August = 106,0; 
   Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1;  März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise

http://www.bundesbank.de
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